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RS OGH 2004/1/23 8ObA76/03i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.2004

Norm

ASVG §299a

Rechtssatz

Zur Berücksichtigung des Wertausgleichs bei einer kollektivvertraglich vereinbarten Zuschusspension. (Keine

Minderung der Zuschusspension, da die Gewährung eines Wertausgleichs nicht nur bei der Berechnung der

anzurechnenden ASVG-Pension sondern auch bei der Valorisierung der Vergleichspension auf deren Basis der

Zuschuss berechnet wird zu berücksichtigen ist.)

Entscheidungstexte

8 ObA 76/03i
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